
Einige Spielregeln für die Benützung des 

Schwimmbades

 Das Schwimmbad steht grundsätzlich nur den Einwohnern von Starrkirch-Wil zur 
Verfügung. Werden Einwohner ausnahmsweise von auswärtigen Besuchern be-
gleitet, sind diese der Aufsichtsperson zu melden. 
Die Aufsichtsperson ist dazu angehalten, die Zutrittsberechtigung zum Schwimmbad 
Starrkirch-Wil zu überprüfen und nicht aufenthaltsberechtigte Personen aus dem 
Schwimmbad wegzuweisen. 

 Personen mit ansteckenden Krankheiten, Hautausschlägen oder offenen Wunden 
dürfen das Schwimmbad nicht benützen. Personen, die unter Einwirkung von Drogen 
oder Alkohol stehen, haben keinen Zutritt. 

 Vorschulpflichtige Kinder und solche, die nicht schwimmen können, dürfen sich 
im gesamten Areal nur unter Aufsicht von Erwachsenen oder Jugendlichen über 
16 Jahren aufhalten und sind ständig zu beaufsichtigen. 

 Alle Badegäste haben ausschliesslich Badekleidung zu tragen. Babys und Kleinkinder 
müssen Höschen tragen. 

 Das Duschen ist für alle obligatorisch. 

 Im Schwimmbad Starrkirch-Wil gelten folgende Verbote: 
- Das Betreten des Schwimmbadareals ausserhalb der Öffnungszeiten 
-  Das Überklettern der Zäune und Geländer 
- Das Mitbringen von Haustieren 
- Das Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen aller Art 
-  Das Mitbringen und der Genuss von alkoholischen Getränken. 
-  Der Drogenkonsum und das Rauchen mit Wasserpfeife 
-  Das Abspielen von Tonträgern ohne Kopfhörer sowie das Mitbringen von Liege-

stühlen, Luftmatratzen und Gummibooten 
-  Das Fotografieren und Filmen im ganzen Areal. 

 Im Bereich des Wasserbeckens und darum herum weiter nicht erlaubt sind: 
-  Das Essen und Trinken sowie das Rauchen 
-  Badetücher und T-Shirt im Wasser 
-  Das Tragen von Schuhen, ausgenommen Badeslippers 
-  Das Spielen mit harten Gegenständen wie Fuss- und Tennisbälle, Hartringe etc. 
-  Kinder mit Schwimmhilfen dürfen sich nicht im tiefen Bassinbereich aufhalten 
-  Das Spucken auf den Boden und in das Becken 

 Im Bereich der Liegewiese weiter nicht erlaubt sind: 
- Ballspiele usw. (grundsätzlich ist für alle Ball- und Laufspiele der Rasenplatz zu 

benützen) 

 Als Werkeigentümerin haftet die Einwohnergemeinde Starrkirch-Wil nur für Schäden, 
welche durch fehlerhafte Anlage, Herstellung oder mangelhaften Unterhalt des 
Schwimmbades entstehen, ferner für Schäden, die durch das Personal in Ausübung 
ihrer Tätigkeit verursacht werden. 
Für Diebstahl und anderweitigen Verlust wird nicht gehaftet. 
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Badesaison 2024 Schwimmbad Starrkirch-Wil

Betriebszeit 2024

Das Schwimmbad Starrkirch-Wil ist geöffnet ab Samstag, 4. Mai 2024 bis und 
mit Sonntag, 8. September 2024.

Interessierte Personen für die Badiaufsichten

Auf den Aufruf der Gemeinde von Anfang April 2023 hin, haben sich erfreu-
licherweise einige Personen gemeldet, welche als Badiaufsicht in dieser 
Badesaison tätig sein wollen. 

Unsere Badi lebt von der Mitarbeit der Einwohnerinnen und Einwohner. Damit 
die Badi langfristig zu den festgelegten Zeiten geöffnet bleiben kann, bedarf es 
stets Aufsichtspersonen.

Interessierte Personen können sich gerne bei Qëndresa Gashi-Koxha melden: 
schwimmbad@starrkirch-wil.ch

Wer? Volljährige Personen, Schwimmer

Wann? Mai bis September, jeweils 3-Stunden-Schichten
(10.30-14.00 h, 14.00-17.00 h, 17.00-20.00 h)
kein fixes Pensum

Was? Als Badiaufsicht bis du verantwortlich für die Sicherheit der 
Badegäste (Erste Hilfe leisten, Wasserrettung in Notfällen) 
und sorgst für die Einhaltung der Regeln.

Benützungsreglement

Der Gemeinderat hat die Benützungsregeln für das 
Schwimmbad Starrkirch-Wil geregelt. Die wichtigsten 
Regeln finden Sie auf der letzten Seite dieses Flyers.

Das gesamte Benützungsreglement kann hier ein-
gesehen werden:

Öffnungszeiten 2024

WICHTIG

Bei zweifelhafter Witterung entscheidet die zuständige Badiaufsicht nach 
gesundem Menschenverstand, ob das Bad geöffnet wird oder nicht.

Den Anweisungen der Badiaufsichten ist Folge zu leisten. Personen, die sich 
den Anweisungen der Aufsicht widersetzen, können des Bades verwiesen 
werden.

Öffnungszeiten während der Schulzeit

- Öffentlicher Badebetrieb
Montag bis Freitag .......................................................... 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage ......................................... 10.30 bis 20.00 Uhr
im September .................................................................. 10.30 bis 19.00 Uhr

- Seniorenschwimmen (nur Personen ü65)
Montag, Mittwoch, Freitag ............................................... 10.00 bis 11.00 Uhr

Öffnungszeiten während den Sommerferien (6. Juli bis 11. August 2024)

- Öffentlicher Badebetrieb
Montag bis Sonntag, Feiertage ....................................... 10.30 bis 20.00 Uhr

- Seniorenschwimmen (nur Personen ü65)
Montag, Mittwoch, Freitag ............................................... 10.00 bis 11.00 Uhr

Wir freuen uns auf eine schöne Badisaison.

Für Auskünfte, Ideen, Anregungen oder Reklamationen steht Ihnen

Qëndresa Gashi-Koxha als Kontaktperson gerne zur Verfügung:

schwimmbad@starrkirch-wil.ch


